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Wiederholung der staatlichen Pflichtfachprüfung 
beantragen EfA Testdaten 12.1.26

Wenn Sie die staatliche Pflichtfachprüfung erstmalig erfolgreich abgelegt haben, können 
Sie sie zur Notenverbesserung einmalig wiederholen. Ebenso können Sie im Fall des 
Nichtbestehens die staatliche Pflichtfachprüfung einmalig wiederholen.

Basisinformationen

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, können Sie sich zum Verbesserungsversuch 
anmelden. Sie können sich nur einmal zur Notenverbesserung melden und nur das 
bessere Ergebnis zählt.

Wenn Sie sich vom Verbesserungsversuch zurückziehen oder die Prüfung nicht bestehen, 
bleibt es bei Ihrem ersten Zeugnis.

Voraussetzungen

Sie haben die staatliche Pflichtfachprüfung im ersten Versuch erfolgreich bestanden oder 
Ihr Nichtbestehen der staatlichen Pflichtfachprüfung liegt nicht länger als 2 Jahre zurück.

Ablauf

Nach Antragstellung werden Sie zur Notenverbesserung oder Wiederholungsprüfung 
zugelassen und zur Anfertigung der Aufsichtsarbeiten und im Falle des Bestehens der 
schriftlichen Prüfung zur mündlichen Prüfung geladen.

Weitere Hinweise

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Personalstelle, sofern Sie die Durchführung des 
Notenverbesserungsversuchs ganz oder teilweise parallel zur Aufnahme des juristischen 
Vorbereitungsdienstes beabsichtigen.
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Benötigte Unterlagen
Die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung oder zur Notenverbesserung erfolgt unter 
Bezugnahme auf die frühere Prüfungsnummer.
Ergänzende Unterlagen reichen Sie bitte nur ein, wenn diese eine Änderung im 
Vergleich zur ersten Anmeldung belegen sollen (z.B. eine Änderung Ihres Namens).

Zuständige Stellen

Die Senatorin für Justiz und Verfassung

(0421) 361-2458 (Geschäftsstelle und Auskünfte)
Richtweg 16 - 22, 28195 Bremen
Website
office@justiz.bremen.de
Rechtssichere E-Kommunikation mehr

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen I Referendarabteilung

+49 421 361-58610, -58611, -58602
+49 421 361-17290
Am Wall 198, 28195 Bremen
Website
referendare@oberlandesgericht.bremen.de

Justizprüfungsamt

+49 421 361-58611
+49 421 361-17920
Am Wall 198, 28195 Bremen
Website
justizpruefungsamt@oberlandesgericht.bremen.de

Online Services

Antrag auf Anmeldung zur ersten juristischen Prüfung oder 
Wiederholungsprüfung Parameter-Daten vom 26.03.2026 
Sie möchten die Zulassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung beantragen? 
 
Hier erfahren Sie mehr darüber.

Formulare

Antragsvordruck 

https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/die-senatorin-fuer-justiz-und-verfassung-11932
http://www.justiz.bremen.de/
mailto:office@justiz.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_sp.c.14043.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/hanseatisches-oberlandesgericht-in-bremen/hanseatisches-oberlandesgericht-in-bremen-i-referendarabteilung-184602
https://www.oberlandesgericht.bremen.de/informationen/referendare-1598
mailto:referendare@oberlandesgericht.bremen.de
https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/hanseatisches-oberlandesgericht-in-bremen/justizpruefungsamt-184624
https://www.oberlandesgericht.bremen.de/informationen/justizpruefungsamt-1599
mailto:justizpruefungsamt@oberlandesgericht.bremen.de
https://www.service.bremen.de
https://www.oberlandesgericht.bremen.de/informationen/justizpruefungsamt/formulare-1706
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Gebühren / Kosten

Die Wiederholungsprüfung nach neuem Recht ist gebührenfrei. Nach § 27 Abs. 2 JAPG 
a.F. wird für das Verfahren der Notenverbesserung, sofern nicht die zu verbessernde 
staatliche Pflichtfachprüfung als Freiversuch bestanden wurde, eine Gebühr von 300 Euro 
erhoben.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Eine Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung ist spätestens 2 Monate nach 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu beantragen. 
Die Meldung zu einer Wiederholungsprüfung nach dem Nichtbestehen ist nur innerhalb 
von 2 Jahren nach Bekanntgabe des Ergebnisses der vorangegangenen Prüfung zulässig.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Im Durchschnitt beträgt die Bearbeitungszeit derzeit 5 Werktage.

Rechtsgrundlagen
Bremisches Gesetz über die Juristenausbildung und die erste juristische Prüfung 
(JAPG)
§ 5 Deutsches Richtergesetz (DRiG)
§ 5d Absatz 5 Deutsches Richtergesetz (DRiG)

Weitere Informationen
Informationen des Justizprüfungsamtes

Aktualisiert am 13.04.2026

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-ueber-die-juristenausbildung-und-die-erste-juristische-pruefung-japg-vom-28-februar-2023-189853?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.gesetze-im-internet.de/drig/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/drig/__5d.html
https://www.oberlandesgericht.bremen.de/informationen/justizpruefungsamt-1599
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